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Regeste

Asyl (ohne Wegweisung)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Über
Beschwerden gegen Verfügungen, die gestützt auf das AsylG durch das BFM erlassen
worden sind, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich (mit Ausnahme von
Verfahren betreffend Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt,
vor welchem sie Schutz suchen) endgültig (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31-33 VGG; Art. 83
Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht können die Verlet-zung von
Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens, die unrichtige
oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die
Unangemessenheit gerügt wer-den (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2
Der Beschwerdeführer ist legitimiert; auf seine frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde ist einzutreten (Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 37 VGG i.V.m. Art. 48
Abs. 1 und Art. 52 VwVG).

E. 3
Im vorliegenden Fall ist zunächst auf die mit der Beschwerdeschrift vorgebrachte Rüge
einzugehen, der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör sei verletzt
worden, indem ihm durch das BFM keine vollständige Einsicht in die Akten des
Asylverfahrens, nämlich in das Dokument 17/5 (Original der Botschaftsantwort vom 24.
März 2008) sowie in die vom Bundesamt verwendeten Länderinformationen bezüglich
Syrien, gewährt worden sei.

E. 3.1
Mit Zwischenverfügung vom 20. Oktober 2011 wurde das Gesuch um Akteneinsicht
bezüglich des vorinstanzlichen Aktenstücks 17/5 gutgeheissen, soweit dessen Inhalt nicht
der Geheimhaltung unterliegt. Der diesbezüglich vom Beschwerdeführer gerügte
Verfahrensmangel ist demnach als geheilt zu erachten.

E. 3.2



Bezüglich des Antrags, es sei dem Beschwerdeführer auch in alle vom BFM verwendeten
Länderinformationen zu Syrien vollständige Einsicht zu gewähren, ist festzuhalten, dass
sich nach Sinn und Zweck des verfassungsmässigen Gehörsanspruchs (Art. 29 Abs. 2 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR
101]; Art. 29 VwVG; zum Recht auf Einsicht in die Verfahrensakten Art. 26-28 VwVG) die
entsprechenden Informationsrechte auf jene Erkenntnisquellen der entscheidenden Behörde
richten, die tatsächlich argumentativ herbeigezogen werden beziehungsweise als Grundlage
für den Entscheid genannt werden (dazu BGE 132 V 387 E. 3.2 S. 389, 121 I 225 E. 2a S.
227, 119 Ib 12 E. 6b S. 20; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen
Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 1 E. 3a; vgl. zudem Bernhard
Waldmann/Magnus Oeschger, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.],
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 26, N 58). Unter Berufung auf das
Akteneinsichtsrecht kann es somit nicht darum gehen, Zugang zu irgendwelchen nicht
konkret benannten Dokumenten zu erlangen. Der Antrag auf Einsicht in alle vom BFM
benutzten Länderinformationen bezüglich Syrien ist somit abzuweisen.

E. 3.3
Des Weiteren ist festzuhalten, dass im vorliegenden Fall auch kein Anlass besteht, wegen
der blossen Nichterwähnung der Länderinformationsquellen - wie vom Beschwerdeführer
geltend gemacht - auf eine Verletzung der Begründungspflicht im angefochtenen Entscheid
zu schliessen. Zum einen brachte das Bundesamt für seine Einschätzung, warum der
Beschwerdeführer nicht aufgrund von Ereignissen vor seiner Ausreise aus Syrien die
Flüchtlingseigenschaft erfülle, durchaus konkrete Argumente vor. Zum anderen konnte der
Beschwerdeführer der aus seiner Sicht unzutreffenden Begründung der Vorinstanz
begegnen, indem er auf Beschwerdeebene die entsprechenden Länderinformationen
einbrachte. Mithin sind seine Anträge, es seien weitere Abklärungen des Sachverhalts
vorzunehmen, abzuweisen, beziehungsweise die genannten Rügen geben keinen Anlass, die
Sache zum Zweck zusätzlicher Sachverhaltserhebungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz grundsätzlich Flüchtlingen Asyl. Als
Flüchtling wird eine Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im Land, wo sie
zuletzt wohnte, wegen ihrer Ras-se, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften
Nachtei-len ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausge-setzt zu
werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefähr-dung von Leib, Leben oder
Freiheit sowie Massnahmen, die einen uner-träglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3
AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlings-eigenschaft, wenn die Behörde ihr
Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind
insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich
wi-dersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte
oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1



Hinsichtlich der Frage der Asylgewährung ist im vorliegenden Fall zunächst festzuhalten,
dass der Beschwerdeführer nach entsprechenden Vorhaltungen des BFM mit Eingabe an
das Bundesamt vom 19. Mai 2008 einräumte, er habe Syrien bereits im Jahr 2001 in
Richtung Libanon verlassen und sei einige Monate später nach Deutschland weitergereist.
Nach Ablehnung seines dort gestellten Asylgesuchs im Jahr 2004 sei er von Deutschland
aus in die Schweiz gelangt. Aufgrund dieser Angaben des Beschwerdeführers erweist sich,
dass die anlässlich der durchgeführten Befragungen angegebenen Fluchtgründe, wonach er
im Verlauf der am 12. März 2004 in Qamishli ausgebrochenen Unruhen Schwierigkeiten
mit ethnischen Arabern gehabt habe, frei erfunden sind. Auf diese Vorbringen ist somit
nicht weiter einzugehen.

E. 5.2
Die aus der Eingabe an das BFM vom 19. Mai 2008 hervorgehende Tatsache, dass sich der
Beschwerdeführer letztmals im Jahr 2001 in Syrien aufhielt, hat des Weiteren auch
unmittelbare Auswirkungen auf die Beurteilung des Vorbringens, es drohten ihm in seinem
Heimatstaat wegen Verweigerung des Militärdiensts asylrelevante
Verfolgungsmassnahmen.

E. 5.2.1
Im Anschluss an das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. März 2009, mit
welchem das BFM zu weiteren Abklärungen in Bezug auf die dem Beschwerdeführer
allenfalls in Syrien drohenden Sanktionen wegen Verweigerung des Militärdiensts
aufgefordert wurde, hat das Bundesamt mit der vorliegend angefochtenen Verfügung vom
7. September 2011 zu dieser Frage im Wesentlichen Folgendes ausgeführt: Der
Beschwerdeführer habe - wie sich aus seinen mit der Eingabe vom 19. Mai 2008
korrigierten Angaben ergebe - Syrien im Jahr 2001, mithin im Alter von sechzehn Jahren,
verlassen. Er sei demnach vor Erreichen des militärdienstpflichtigen Alters ausgereist,
weshalb weder von einer Militärdienstverweigerung noch von einer Desertion die Rede sein
könne.

E. 5.2.2
Die vom BFM gemachte Feststellung, der Beschwerdeführer sei bereits im Alter von
sechzehn Jahren ausgereist, weshalb er auch weder den Militärdienst verweigert habe noch
desertiert sei, ist - entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers, der auch im
vorliegenden Beschwerdeverfahren zumindest implizit nach wie vor argumentiert, er habe
den syrischen Militärdienst verweigert - als zutreffend zu erachten. Gemäss eigenen
Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich der durchgeführten Befragungen liegt das
Aushebungsalter in Syrien bei achtzehn Jahren, womit er bislang nicht einmal ausgehoben,
geschweige denn zum Dienst aufgeboten wurde. Daraus ergibt sich weiter, dass die aus den
Abklärungen der schweizerischen Botschaft in Syrien resultierende Information, der
Beschwerdeführer werde durch die syrische Armee gesucht, mit weit überwiegender
Wahrscheinlichkeit dahingehend zu verstehen ist, dass der Genannte in den entsprechenden
Registern als grundsätzlich militärdienstpflichtig aufgeführt und als nicht effektiv
ausgehoben vermerkt ist. Es erscheint des Weiteren auch nicht als wahrscheinlich, dass der
Beschwerdeführer wegen dieses blossen Umstands, dass er Syrien bereits vor Beginn seiner
militärischen Stellungspflicht verliess, eine Bestrafung zu gewärtigen hätte, die (allenfalls
in Verbindung mit seiner ethnischen Zugehörigkeit) einer asylrechtlich relevanten
Behandlung gleichkommen würde. Weder den diesbezüglichen Angaben des



Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren noch auf Beschwerdeebene - unter
Einschluss der Ausführungen in Bezug auf einen Cousin des Genannten, der im syrischen
Militärdienst ums Leben gekommen sei - sind irgendwelche Argumente zu entnehmen, die
zu einer anderen Einschätzung führen könnten.

E. 5.3.1
Schliesslich ist auf das mit der Replik vom 11. Juni 2012 gemachte Vorbringen einzugehen,
dem Vater des Beschwerdeführers und dessen Familie sei mit Verfügung vom 18. Mai 2012
in der Schweiz Asyl gewährt worden. Dabei machte der Beschwerdeführer durch seinen
Rechtsvertreter ausserdem geltend, seine eigene Flucht aus Syrien und die Fluchtgründe
seiner Familie stünden in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang. Es sei (auch)
deshalb davon auszugehen, dass er selbst bereits im Zeitpunkt seiner Flucht aus Syrien die
Flüchtlingseigenschaft erfüllte.

E. 5.3.2
Aus dem betreffenden BFM-Dossier [...] geht hervor, dass das Bundesamt mit Verfügung
vom 18. Mai 2012 den Vater des Beschwerdeführers, D._______ E._______, gestützt auf
Art. 3 AsylG als Flüchtling anerkannte und diesem in der Schweiz Asyl gewährte. Weiter
anerkannte das BFM die Mutter des Beschwerdeführers, F._______ G._______, sowie
seine minderjährigen Geschwister H._______, I._______, J._______ und K._______
gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG als Flüchtlinge und gewährte diesen Asyl. Aus den
betreffenden Akten ergibt sich ausserdem im Wesentlichen, dass die originäre
Flüchtlingseigenschaft des Vaters des Beschwerdeführers aus folgenden Gründen
festgestellt wurde, mit der Folge der Asylgewährung: Dieser hatte gemäss seinen Aussagen
anlässlich der durchgeführten Befragungen seit dem Jahr 2002 (Angabe bei der
eingehenden Befragung) beziehungsweise seit 2004 (Angabe bei der Erstbefragung)
sporadisch mit den syrischen Behörden Schwierigkeiten, weil er an Demonstrationen
zugunsten der kurdischen Sache teilgenommen habe. Dabei sei er drei- oder viermal
verhaftet und wenige Tage bis mehrere Wochen festgehalten worden. Im März 2008 wurde
er unter dem Vorwurf, bei Renovationsarbeiten, die er als Maler in Gebäulichkeiten der
Universität Al Hasakah auszuführen hatte, Bilder des ehemaligen und des jetzigen
syrischen Staatspräsidenten, Hafiz al-Assad und Baschar al-Assad, zerstört zu haben, durch
den syrischen Staatssicherheitsdienst verhaftet, gefoltert und während mehrerer Monate
festgehalten. Im Übrigen ergaben Abklärungen der schweizerischen Botschaft in Syrien,
dass der Vater des Beschwerdeführers am 27. Mai 2003 durch die deutschen Behörden nach
Syrien zurückgeschafft worden war.

E. 5.3.3
Das soeben Gesagte ist im vorliegenden Fall insofern zu berücksichtigen, als daraus
hervorgeht, dass die Fluchtgründe des Vaters und der übrigen Familienangehörigen bereits
aufgrund der zeitlichen Umstände keinerlei Zusammenhang mit den Asylgründen
aufweisen, die vom Beschwerdeführer selbst - der sich nach eigenen Angaben seit dem Jahr
2001 in Deutschland beziehungsweise der Schweiz befand beziehungsweise befindet -
vorgebracht worden sind. Es ist vielmehr als offensichtlich zu bezeichnen, dass sich aus den
Asylgründen der Familie des Beschwerdeführers nichts zu dessen eigenen Gunsten ableiten
lässt.

E. 5.4



Im vorliegenden Fall ist zudem festzuhalten, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers
auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in Syrien nicht zur
Einschätzung führen, es liege aus heutiger Sicht aufgrund von im Herkunftsstaat vor der
Ausreise Erlebtem eine asylrechtlich relevante Gefährdungssituation vor. Im Sinne einer
Klarstellung ist im Übrigen anzumerken, dass sich aus den angestellten Erwägungen nicht
der Schluss ergibt, der Beschwerdeführer sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der
jüngsten Entwicklungen der Situation in Syrien in seinem Heimatstaat nicht gefährdet.
Indessen ist eine solche Gefährdungslage nicht unter dem Aspekt der sogenannten
Vorfluchtgründe einzuordnen, sondern wurde durch das BFM mit Verfügung vom 7.
September 2011 im Rahmen der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft aufgrund von
subjektiven Nachfluchtgründen berücksichtigt.

E. 5.5
Aus dem Gesagten ergibt sich zusammenfassend, dass das BFM zu Recht zur Beurteilung
gelangt ist, der Beschwerdeführer habe keine asyl-relevante Verfolgung glaubhaft gemacht
und erfülle somit die Flüchtlings-eigenschaft im Sinne des Art. 3 AsylG nicht.

E. 6.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei
den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung - welche im
Übrigen nach den gestellten Rechtsbegehren auch nicht Gegenstand der Anfechtung war -
wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1 AsylG; vgl. auch BVGE 2009/50 E. 9
S. 733 m.w.N. sowie EMARK 2001 Nr. 21).

E. 7
Aus den angestellten Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung
Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig
feststellt und angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dessen Kosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG). Die Kosten sind auf Fr. 600.- festzusetzen (Art.
1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG). Des
Weiteren sind die Verfahrenskosten mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss
zu verrechnen. (Dispositiv nächste Seite)
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